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Antrag 
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Mehmet Yildiz (Fraktion DIE LINKE) 

Betr.: Hamburg macht ernst mit der Gleichstellung: Landesaktionsplan für mehr 
Beschäftigung von Frauen auf guten Arbeitsplätzen 

Dem Arbeitsmarkt stehen so viele qualifizierte Frauen und Mädchen zur Verfügung wie 
nie zuvor. Auch der Anteil der Familienemahrerinnen nimmt zu Es gibt dennoch nach 
wie vor einen geschlechtsspezifisch gespaltenen Arbeitsmarkt. Die berufliche Realität 
von Frauen ist von Chancenungleichheit und struktureller Diskriminierung geprägt. Der 
Gender Ray Gap beträgt anhaltend 23 Prozent. Daraus resultieren Benachteiligungen 
wie Altersarmut und Armut von Alleinerziehenden, Abhängigkeit vom Partner 

Die berufliche Situation für Frauen lässt sich diesbezüglich wie folgt umreißen: 

Zwar steigen die Beschäftigungsquoten, aber Frauen arbeiten zunehmend nur in Teilzeit. 
Es findet lediglich eine Umverteilung des weiblichen Arbeitsvolumens unter den weib-
lichen Beschäftigten statt. Typische Frauenberufe sind schlechter bewertet und dem­
zufolge schlechter bezahlt als typische Mannerarbeit. 

In der Ausbildung greifen Madchen und junge Frauen immer noch zu den Berufen, deren 
Ausübung ihnen spater kaum wirtschaftliche Eigenständigkeit ermöglicht. Vorrangig von 
Frauen verrichtete Berufe sind im Regelfall schlechter bezahlt und bieten weniger Auf­
stiegschancen. 

Mehr als Zweidrittel der Beschäftigten im Niedriglohnsektor sind Frauen. Dass es immer 
noch keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, wirkt sich fatal für Frauen aus: Im Niedrig­
lohnsektor beschäftigte Frauen steigen deutlich seltener in besser bezahlte Tatigkeits-
ebenen auf als Männer. Branchenbezogene Mindestlöhne gelten bislang nur in sehr 
wenigen typischen ..Frauenbranchen" und sind dort noch einmal niedriger als in den 
meisten .Mannerbranchen" Auch staatliche Konjunkturprogramme stützten fast aus­
schließlich die .Mannnerbranchen". 

Die Erwerbsverläufe werden zur Familienfürsorge von Frauen wesentlich häufiger unter-
brochen und sind häufiger von Teilzeitphasen geprägt als die von Mannern. Die Rück­
kehr in ein Vollzeitarbeitsverhaitnis wird kaum ermöglicht Selbst Familienemahrerinnen 
arbeiten nur zur Hälfte Vollzeit. 

Dies führt für Frauen auch zu einer höheren Armutsgefahrdung im Alter. Frauen verfügen 
durchschnittlich nur über 40 Prozent des Alterseinkommens von Mannern. 

Neben der strukturellen Diskriminierung, die Menschen mit Migrationshintergrund auf 
dem Arbeitsmarkt erleben, wirkt sich für viele Mädchen aus Migrantenfamilien das tra-
ditionelle Rollenverstandms erheblich aus Ihre Erwerbsorientierung ist gering. Sie haben 
oft keinen Berufsabschluss 

Behinderte Frauen und Madchen erhalten noch schlechter einen Ausbildungs- und Ar-
beitsplatz als Männer mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. 

Hinzu kommt: In Hamburg wurden im letzten Herbst auch die allerletzten zielgruppen-
spezifischen Angebote für von Armut betroffenen Frauen ersatzlos gestrichenen. Es ist 
dringend geboten, die bisher geleistete Arbeit in den sozialen Projekten mit sozial-



versicherungspflichtigen und auskömmlichen Stellen wiederherzustellen und hierbei ins-
blondere gute A r b e i t 

Oie Bürgerschaft möge bescniießen: 

a) Um der massiven Ohancenungleichheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu be­
gegnen, wird der Senat beauftragt, ein kontinuierliches, systematisches Pro­
gramm im Rahmen eines Landesaktionspians türm 
beit für Frauen zu entwickeln 

b) Von diesem Landesaktionsplan soiien insbesondere Erwerbslose, prekär Be­
schäftigte, Alleinerziehende, Migrantinnen, Frauen mit Familienaufgaben, Wie 
dere^nsteigerinnen, Schülerinnen, Studierende und Frauen mit Behinderungen 
profitieren 

c) Gleichstellungsdefizitensoll auf allen beruflichen Ebenen inderFnvatwirfschaft 
und den Behörden begegnet werden Hierfür müssen Kompetenzen gebündelt 
und das Fachwissen aller arbeitsmarkt-, wirtschafts-, bildungs und gleichstem 
lungspoliti^chen Akteure und Akteurinnen ^zB Frauen und Gleich 
Stellungsbeauftragte, FroFem, Landesfrauenrat und seine Mitgliedsverbände) 
sowie die familienunterstützenden Infrastrukturen sinnvoll vernetzt werden Kon 
krete Maßnahmen können beispielhaft die Erleichterung des Ubergangs vonTeil-
zeit in Vollzeitbeschäftigung, Förderung von Existenzgründung und Selbst 
ständigkeit von Frauen, Förderung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 
und Aufstiegschancen von Frauen, Förderung der Ausbildungs und Weiter 
blldungsmöglichkeiten für Frauen und deren familienfreundliche Ausstattung, 
Abbau der Hemmnisse beim Berufseinstieg und Wiedereinstieg sein 

d) Es sindua die bereits vorhandenen Masterplane^Handwerk,Mittelstand,Indus-
trie^entsprechend zu überarbeiten und verbindliche z îele zu definieren. Insbe­
sondere die Behebung vonFachkräftemangel ist unter geschlechtsspezifischen 
Gesichtspunkten zu betrachten 

e) Hamburgübergreifend sind Maßnahmen, die dazu beitragen, die ökonomische 
Diskriminierung von Frauenzu beseitigen, an geeigneter Stel le^auf Bundes 
ebene undgegenüberden SozialpartnernDoffensivzu vertreten: Beispielhaft 
seien hier die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohn, die Höherbewertung 
und Bezahlung „typisch weibliche^ätigkeiten und die AbschaffungdesSon 
derstatus^ von Minl̂ obs genannt 

f) Im öffentlichenOienst Ist eine gezielte Förderung des Ubergangs in besser be-
zahlte Tätigkeiten für Frauen sowie die Beendigung von Teilzeitarbeitsver 
hältnissen anzustreben, wenn dies erwünscht wird 

g) Oer Senat möge außerdem prüfen, inwiefern die Landesinitiative Frau und Wirt 
schaff aus Nordrhein-Westfalen Anregungen geben kann, Gleichstellungsdefizite 
im Berufsleben aufzuheben 

h) SozialeFro^ekte, die benachteiligten Frauen zugute kamen und die durch die 
Streichung von Arbeltsgelegenheiten ihre Arbeit reduzieren oder einstellen muss 
ten oder demnächst müssen, können durch die Bereitstellung von ausreichend 
Mitteln für sozialversicherungspflichtigeTätigkeiten weiterarbeiten 

i) Oer Senat möge bis Ende September 2012 über die Umsetzung dieses Antrages 
Bericht erstatten 


